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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von E s cl) er u n d u ft e ri
Mitgliedern der gefezgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Band ZI- X". XVZI. Luzern, 2?. November 1798.

Vsllzie h in; Hg dèr eîto ri u m.

Das NvllzichiMgMrektomlM der einen
utttheilbarm helvetischen Republik.

und

der in jedem Kantone schiklichsten Weise, durch offene
liche Beamte erheben lassen.

7) Sie wird den Ertrag derselben beziehen, und
im Falle mehrerer Beschädigten, nicht allein nach dem
Verhältnisse des erlittenen Verlustes, sondern zugleich

In Betrachtung, daß bis zur Einführung anderer nach dem Verhältnisse der Hülfsbedürftigkeit unter
HüZfsanstaltcn die Erhebung freiwilliger Steuern fur! diese vertheilen.
Brand - Hagel - und Wasserbeschädigte ein «„entbehr--! 8) Wenn die Grösse des Schadens eine Steuer-
liches Unterstützungsmittel ist; — lerhebung in mehrern Kantonen erfodert, so wird die

In Betrachtung, daß dieselbe yells zum VorchettêMrwàngskaminer die Beschreibung und Schätzung

legenhciten.
Beschließt:

1) Sogleich nach der Entstehung eines Brand-
oder Feldschadcns wird die Munizipalitat oder in Er-
manglung derselben der Agent der Gemeinde, wo sich

der Unglüksfali zugetragen hat, eine genaue und um-
fiandliche Beschreibung desselben aufnehmen.

2) Dieser Beschreibung wird sie eine gewissenhast
abgefaßte und ausführliche Schätzung des erlittenen
Verlustes beifügen und beides an die Verwaltungskam-
mer ihres Kantons gelangen lassen.

3) Der Beschädigte oder die Beschädigten, welche
für ihren Verlust einige Unterstützung verlangen, werden
sich mit ihren Begehren ebenfalls an die Verwaltung!?-
kammer ihres Kantons wenden.

4) Auf jedes solche Begehren ist die Verwaltnngs-
kammer bevollmächtigt, eine freiwillige Steuer zuHan-
den der Beschädigten, jedoch nur in dem Umfange ih-
res Kantons zu bewilligen. Sie kann diese Steuer
auf die Gemeinde allein einschränken, oder sie auf ei-
neu oder mehrere Distrikte oder auf den ganzen Kanton
ausdehnen, je nach Verhältniß des Schadens.

Z) In dem ersten Falle wird sie darauf achten,
daß dieselben Gegenden des Kantons nicht kurz auf
einander und unverha>tnißmässig mit Steuererhebungen
beschwert werden, während dem andere auf längere
Zeit davon frei bleiben.

6) Sie wird die freiwillige Steuer auf die den,^
«msisnden «»gemessenste Zeit ausschreiben, und «achjkg.« Steuer zu lasten.

io) Es wird dabei dieselbe Regel beobachtet wer-
den die den Verwaltungskammern für einzelne Theile
eines Kantons im 5tcn Artikel vorgeschrieben ist.

i i) Der Minister wird den Ertrag der in mehrcrn
Kantonen erhobenen Steuer beziehen, und der Vcr-
waltungskammer des Kantons, wo sich der Schaden
ereignet hat, zurVorschristmässigenVertheilung zukom-
men lassen.

is) Jede Ausschreibung einer freiwilligen Steuer
soll den Ort und die Zeitangabe des erlittenen Schw-
dcns, die Art und Schätzung desselben und denNamcn
der Beschädigten enthalte».

iZ) Jede Verwaltungskammcr soll dem Minister
der innen, Angelegenheiten vierteljahrig ein genaues
Verzeichnis alles während diesen, Zeitraume in ihrem
Kanton erlittenen Brand - und Fcldschadens einsen-

den, oder im Falle sich dergleichen nicht ereignet hat,
davon die Anzeige thun.

14) Dieses Verzeichnis wird die Bestimmung des

Schadens, den Erteag der erhobenen Steuer, und
die Vercheilung derselben enthalten, und nach einer von
dem Minister an alle Verwaltungskammern mitzuthei-
lenven Mustertaöelle abgefaßt seyn. „iZ) Die erste Einsendung dieses Verzeichniges loll
mit dem Anfange des nächstfolgenden Jahrs geschehen.

16) Ausser der Verwaltungskammcr ist keine andere

Kautoiisautorität, und sie selbst nur auf die hier vor-
geschriebene Weise bevollmächtigt, irgend eine Mlwch-



r:

r?) Die Regierungsstatchalter sind beauftragt ge-

gen alles Steucrsannneli!, das nicht vorschriftmässig
bewilligt oder angeordnet sich durch ihre Unterbeamtcn
wachen und das unzulässige Herunttragen von Steuer-
briefen verhindern zu rasseil.

i8) Dem Minister der innern Angelegenheiten ist

die Vollziehung dieses Beschlusses übergeben.
Aldo beschlossen in Lnzem am ein und dreissigsten

Oktober des Jahrs Eintausend siebenhundert neunzig

mid acht, A- l?98.
z i Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Unterzeichnet: Laharpc.
Im Namen des Direktoriums der Gen. See.

Unterzeichnet: Mousson.
Dem Original gleichlautend,

xuzern, den iz Wütterm. i/ys.
Im Rainen des Ministers des Innern,

Kast hofer, Secretär.

Gesezgebu ug.
Senat, Z. November.

(Fortsetzung.)

Zwei Beschlüsse werden zum erstenmal verlesen,

deren wir in der Folge gedenken werden.
Die Botschaft des Direktoriums und der sich da-

rauf A-undende Beschluß des gr. Rathes, betreffend
die Unruhstifter, Verbreiter lügenhafter Nachrichten
und Libeilisten werden verlesen. (Wir haben sie bereits

âedrukt S. 66).
Man ruft von allen Se-ten zur Annahme.
Üsteri verlangt das Wort. Ich bin, sagt er,

so sehr wie irgend jemand überzeugt, daß es von
der größten Nothwendigkeit und Dringlichkeit ist, auf
Unruhstifter aller Art die wachsamste Aufsicht zu halten,

und nach aller Strenge der Gesetze gegen sie ;u-ver-
fahren : aber ich bin nicht minder überzeugt, daß jede

zu treffende Maaßregel die sorgfältigste Prüfung und

Ueberlegung verdient, damit nicht unter dein Schein
de» Unruhstiftern Einhalt zu thun, die Freiheit des'

Bürgers beeinträchtigt und nnterdrukl werde; ich bin

überzeugt, daß ein Gese; gegen Unruhstifter nicht mit
Uebereilung soll gegeben, sondern daß erst sorgM-g
geprüft werden muß, ob es die gehörige Klarheit und
Bestimmtheit hat, und ob es nicht Willkür an die

Stelle der Gesetze bringt; dieß sind die Gründe, UM

deren Willen ich darauf antrage, daß der vorliegende
Beschluß an eine Commission gewiesen werde,. die in

kurzer Feit darüber Bericht erstatte ; ich kann nicht be?-

gen, daß dieses zu verlangen, mich besonders auch die

Borschaft des Direktoriums, die dem Beschluß zum
Grunde liegt, veranlaßt: ich habe darin nicht ohne

Erstaunen die Worte angehört: un glükl! ehe Neu-
igkeiten in Wirthshäusern ausstreuen; —
mit ubermässigpr Hitze schreien; — Wohl-
farthsmaßregeln und was solcher resottttw wirer
Floftel» mehr sind; auch wundere ich mich nicht we-
nig über das Verlangen des Direktoriums, des nach
Gutbefinden ins Gefangn! : setzen lassen will, unter
Bedingung, diejenigen, welchen es keinen Prozeß an
den Hals werfen kann, nach sechs Monate» wieder
frei zu lassen. — geh stimme für e »e Commission,

KubU versichert, daß er kein Freund von vevo-
lutîonàren Maaßregeln ist, und gerne schonet so lange
es möglich ist; — über zu weit darf man doch nicht
gehen und wenn von allen Seiten das Volk durch
die abscheulichsten Ausstreuungen bearbeitet wad so
ist jeder Augenblik wichtig und die Verweisung an eine
Commission scheint ihm sehr überflüssig. Wert halt sich
darüber auf, daß von u u g u k i i chen Neuig ke ^
ten die Red: ist; freilich, gerade die boshaftesten Leute,
die solche selbst erfinden, rühren eben damit den grö-
sien Schaden an, und (6 wird recht gut seyn, wenn
wachsames Aug auf sie gehalten wird. Ja, wenn
alles so rein und subcil dachte wie Usteri meint; aber
bei den Bauern kommt man mit gelehrten Schriften
und schöne» Ausdrücken nicht ans." Er will, der Be-
schluß soll sogleich angenommen werden. (Man ruft
allgemein znr Annahme.)

Z äs lin stimmt Knbli bei, und bemerkt, daß
der grosse Rath bereits schon alle Vorsicht angewandt,
sich zwei Tage mit dein Beschluß beschäftigt, und die
von, Direktorium verlangte Zeit von 6 Monaten auf
z verkürzt habe.

Crauer glaubt, ausserordentliche Umstände er-
fsdem auch ausserordentliche Mittel; er wundert sich
vielmehr warum man nicht eher zu strengen Maaß-
regeln schritt; er will Preßfreiheit aber nicht den Miß-
brauch derselben; übertriebne Mässigung sey nur zu
oft die höchste Grausamkeit; ohne sie und gewisse Ge-
richtsdöfe ware in Unterwaldea so grosses Üngiük nicht
geschehen; wenn uns das Vaterland lieb ist, so mus-
sen wir die Resolution annehmen.

Münger will auch sogleich annehmen; er kennt
die Ruhestörer des Landes; unter hundert Bauern ist
kaum eiucr der ließt aber alle glauben den Verbreitern
lügenhafter Nachrichten; diese sind's,'die an allem
Unglücke Schuld haben.

Fornerod hair es allerdings für sicher und er-
wiesen, daß Ucbelgesinnte das Landvolk allenthalben
bearbeiw'!.; er stimmt Kubli bei, daß strenge M iaßre-
geln crfsderlich sind; aber das vorliegende Dekret ist
ailzuwichtig; schon hat das Direktorium unbeschrankte
Vollmacht, um Aufwiegler und Uebelgesinnte nn ssaum
zu hatten. Drei Worte machen ihm allein die An-
nähme des Beschlusses bedenklich; es heißt: das
Direktorium soll sie verfolgen (svvà coinio eiix).
Dadurch würde die ganze Constitution und alle Grund-
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